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F e s t s e t z un g 
der Entgelte für die Benutzung des Hallenbades 

 
 
Der Rat der Gemeinde Lindern hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 
2001 folgenden Beschluss über die Festsetzung der Entgelte für die Be-
nutzung des Hallenbades beschlossen: 
 
 
Kinder-Einzelkarte  2 Std.           1,00 € 
Kinder-Zwölferkarte  2 Std.         10,00 € 
Erwachsene-Einzelkarte  2 Std.           2,00 € 
Erwachsene-Zwölferkarte  2 Std.         20,00 € 
 
 
Für die Nutzung durch auswärtige Schulen, Gruppen, Vereine wird eine 
Gebühr in Höhe von 40,00 € pro Stunde erhoben. 
 
Der Beschluss über die Festsetzung der Entgelte für die Benutzung des 
Hallenbades tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. 
 
 
Lindern, den 17. Dez. 2001 
 
 

Rainer Rauch 
Bürgermeister 
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